
gehend von den im Gesetz über den Ministerrat vom
16. Oktober 1972 festgelegten Prinzipien und den Er
fahrungen in der staatlichen Arbeit, eine Reihe weite
rer Statuten für Ministerien und andere zentrale staat
liche Organe beschlossen, nämlich das Statut des Mini
steriums für Post- und Fernmeldewesen (Beschluß des 
Ministerrates vom 9. Januar 1975 [GBl. I S. 565]), das 
Statut des Ministeriums für Verkehrswesen (Beschluß 
des Ministerrates vom 14. August 1975 [GBl. I S. 621]), 
das Statut des Staatssekretariats für Berufsbildung (Be
schluß des Ministerrates vom 10. Juli 1975 [GBl. I S. 637]) 
und das Statut der Staatlichen Zentralverwaltung für 
Statistik (Beschluß des Ministerrates vom 24. Juli 1975 
[GBl. I S. 639]). Mit diesen Statuten werden die im 
Rahmenstatut für die Industrieministerien vom 9. Ja
nuar 1975 (GBl. I S. 133)/3/ getroffenen generellen Fest
legungen über die Stellung, Aufgaben, Rechte und 
Pflichten auch für diejenigen Ministerien angewendet 
und präzisiert, die andere Bereiche der Volkswirtschaft 
leiten. Zugleich werden sie auch der staatsrechtlichen 
Ausgestaltung der Stellung und Verantwortung der 
zentralen staatlichen Organe mit Querschnittsaufgaben 
zugrunde gelegt.
Zu den Wesensmerkmalen der Statuten gehört, daß die 
persönliche Verantwortung der Minister und Leiter für 
die Durchführung der Aufgaben im jeweiligen Verant
wortungsbereich exakt festgelegt ist. Damit wird einer 
Grundforderung der 15. Tagung des Zentralkomitees 
der SED entsprochen, auf allen Leitungsebenen die 
persönliche Verantwortung voll wahfzunehmen./4/ Hier 
ist besonders die Verpflichtung der Minister und Leiter 
hervorzuheben, die konsequente Verwirklichung des 
sozialistischen Rechts und die Einhaltung der sozialisti
schen Gesetzlichkeit zu gewährleisten sowie die Auf
gaben auf dem Gebiet der inneren Sicherheit und Ord
nung exakt durchzuführen — wie das im Beschluß des 
Ministerrates über die Verbesserung der Rechtsarbeit 
in der Volkswirtschaft vom 13. Juni 1974 (GBl. I S. 313) 
generell gefordert wird. Beachtung verdient ferner, daß 
in den Statuten die Beziehungen zu den örtlichen Rä
ten und deren Fachorganen entsprechend den Prinzi
pien des demokratischen Zentralismus, namentlich der 
doppelten Unterstellung, eindeutig geregelt sind (vgl. 
§ 5 des Statuts des Ministeriums für Verkehrswesen in 
bezug auf die den örtlichen Staatsorganen unterstellten 
Betriebe des Verkehrswesens).
Die Statuten ordnen sich folgerichtig in die Maßnahmen 
zur weiteren Vervollkommnung der Organisation des 
zentralen Staatsapparates und zur Durchsetzung ein
heitlicher Leitungsprinzipien von oben nach unten ein.

♦
Eine Reihe von wichtigen Rechtsvorschriften dient der 
weiteren Qualifizierung der Leitung und Planung der 
Volkswirtschaft. Insbesondere auf die Herstellung ef
fektiver Beziehungen zwischen der Planung, der ökono
mischen Stimulierung sowie der Rechnungsführung und 
Statistik ist die VO über Rechnungsführung und Stati
stik vom 20. Juni 1975 (GBl. I S. 585) gerichtet. Sie regelt 
jene volkswirtschaftlichen Anforderungen, die an die 
Erfassung, Aufbereitung und Analyse zahlenmäßiger 
Informationen über den Ablauf, den Stand und die 
daraus ableitbaren Entwicklungstendenzen gesellschaft
licher Prozesse und Erscheinungen in den Betrieben, 
Zweigen, Bereichen und Territorien bis zur zentralen 
Leitung und Planung zu stellen sind. Zugleich werden 
Verantwortung, Rechte und Pflichten für die Bericht
erstattung einschließlich der Folgen bei Verletzung der 
Staatsdisziplin festgelegt.
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die Gesetzgebungsübersichten in NJ 1975 S. 303 f. und S. 451.
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Dementsprechend schafft diese Rechtsvorschrift wichtige 
Voraussetzungen für die exakte Abrechnung der Ergeb
nisse der Plandurchführung, für die Analyse dieser Er
gebnisse, insbesondere im Hinblick auf die weitere In
tensivierung und Erhöhung der Effektivtät, sowie für 
die gezielte Information der Werktätigen über die 
Planerfüllung zur Führung des sozialistischen Wettbe
werbs. Gleichermaßen dient ihre Durchsetzung dazu, 
aussagefähige Unterlagen für die langfristige Planung, 
Fünfjahr- und Jahresplanung zu schaffen. Sie ist die 
rechtliche Grundlage für den Nachweis des Bestandes 
und der Entwicklung des Volksvermögens.
Zur Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung sind 
die Grundanforderungen der Ordnungsmäßigkeit in 
Rechnungsführung und Statistik in § 29 Abs. 1 im ein
zelnen genannt. Bei schuldhaften Verstößen nachgeord- 
neter Leiter oder Mitarbeiter gegen diese Vorschriften 
hat der Disziplinarbefugte die disziplinarische und ggf. 
die materielle Verantwortlichkeit nach dem GBA gel
tend zu machen. § 30 enthält Ordnungsstrafbestimmun
gen, mit denen vorsätzliche und fahrlässige Pflichtver
letzungen der Leiter oder Hauptbuchhalter der Betriebe 
(z. B. das Unterlassen der Durchsetzung der in § 29 
Abs. 1 genannten Grundanforderungen der Ordnungs
mäßigkeit) oder anderer zur Berichterstattung verpflich
teter Personen durch den Ausspruch von Ordnungs
strafmaßnahmen geahndet werden können.
Diese Verordnung sowie die AO über Rechnungsfüh
rung und Statistik in den Betrieben und Kombinaten 
vom 20. Juni 1975 (GB1.-Sdr. Nr. 800) und die AO über 
die Durchführung von Inventuren in den Betrieben, 
Kombinaten, Einrichtungen und wirtschaftsleitenden 
Organen vom 20. Juni 1975 (GB1.-Sdr. Nr. 801) ersetzen 
die VO vom 12. Mai 1966 (GBl. II S. 445) und 25 wei
tere Rechtsvorschriften, mit denen das einheitliche Sy
stem von Rechnungsführung und Statistik schrittweise 
in der volkseigenen Wirtschaft eingeführt wurde und 
auf deren Grundlage bislang Inventuren stattfanden. 
Außerdem wird die VO über das Berichtswesen vom
26. März 1969 (GBl. II S. 195) mit ihren vier Durchfüh
rungsbestimmungen außer Kraft gesetzt, da ihr Rege
lungsgegenstand den neuen Anforderungen entspre
chend mit erfaßt worden ist. Damit wird die Anwen
dung der Rechtsvorschriften überschaubarer.
Ausgehend von der Neufassung der Finanzierungsricht
linie für die volkseigene Wirtschaft vom 15. Mai 1975 
(GBl. I S. 408)/5/, wurde auch eine angepaßte Finanzie
rungsrichtlinie für die volkseigenen Betriebe und Kom
binate der Wirtschaftsräte der Bezirke und für die 
volkseigenen Betriebe der örtlichen Versorgungswirt- 
schaft vom 3. Juli 1975 (GBl. I S. 570) erlassen. Danach 
finden die in der zentralgeleiteten Wirtschaft geltenden 
Finanzierungsgrundsätze im Bereich der örtlich gelei
teten Wirtschaft unter Berücksichtigung seiner Beson
derheiten entsprechende Anwendung. Die Richtlinie ent
hält u. a. Bestimmungen über die Planung, Erwirtschaf
tung und Verwendung des Betriebsergebnisses, über die 
Bildung und Verwendung finanzieller Fonds, über die 
Zentralisierung finanzieller Mittel und über Abführun
gen an den Staat.
Mit der VO zur Änderung der 4. DVO zum Vertragsge
setz — Wirtschaftsverträge zur Sicherung des Exports 
und des Imports — vom 28. August 1975 (GBl. I S. 653)
wird die hohe Verantwortung der Export- und der 
Außenhandelsbetriebe bei der Vorbereitung und Durch
führung des Exports bekräftigt. Das betrifft bei den 
Exportbetrieben Pflichten zur Sicherung der Erzeugnis
qualität, zur Mitwirkung an der Organisierung des 
Kundendienstes oder bei der Ersatzteilversorgung sowie 
weitere Pflichten bei der Vorbereitung und Durchfüh
rung des Exports. Bei den Außenhandelsbetrieben gilt 
dies für die Marktbearbeitung, die Organisierung des 
Kundendienstes und andere, insbesondere beim Ab
schluß und bei der Erfüllung von Exportverträgen zu 
realisierenden Pflichten.
Die für den Fall der Verletzung dieser Pflichten ange
drohten Sanktionen — Vertragsstrafe und Wirtschafts- 
Sanktion — werden wirksamer ausgestaltet. In Ergän
zung der Schadenersatzregelung wird für die nichtter-
/5/ Vgl. NJ 1975 S. 451 ff.
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